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März 2023 

Liebe Mitglieder, liebe Unterstützer, liebe Interessierte! 

     

 
 

 

https://advic.ie/about-us/who-we-are/ 
 
„ … Der Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen ist immer schwierig, aber ein Tötungsdelikt 

wirft besondere Probleme auf. Sie werden feststellen, dass Sie sich mit komplexen Situationen 

außerhalb Ihrer normalen Erfahrung auseinandersetzen müssen. Sie brauchen Informationen und 

Unterstützung. 

Möglicherweise müssen Sie eine Selbsthilfegruppe oder einen Trauerberater finden. Möglicherweise 

haben Sie aufgrund der Art des Verbrechens Anspruch auf finanzielle Entschädigung, benötigen 

jedoch Informationen darüber, wie Sie einen Antrag beim Entschädigungsgericht für 

Strafverletzungen stellen können…“ 

 
Es gibt EU weit nur zwei Hilfsorganisationen, die von Angehörigen von Mordfällen gegründet 
wurden und seit Jahren geführt werden: 
 
Deutschland  Bundesverband ANUAS e.V.  
ANUAS betreibt Interessenvertretung, Information und Aufklärung und gesundheitspräventive 
Nachsorge-Projekte für die Angehörigen. Somit ist ANUAS EU-weit mit den Themen einmalig. 
 
Irland   AdVIC 
 
Am 10. 03. 2023 werden die Vertreter beider Organisationen online in den Austausch gehen. Ziel ist 
es, gemeinsame Erfahrungen und mögliche Kooperationen auszuloten. Vermittelt wurde die 
Kooperation zwischen Deutschland und Irland von Victim Support Europe – Hilfe für Opfer: 

 
 
https://victim-support.eu/help-for-victims/victims-rights/ 
 
ANUAS hat einen Mitgliedsantrag gestellt, welcher sich noch in der Prüfung befindet und demnächst 
entschieden werden wird. 
 
Wir werden in Folge-Newslettern berichten. 
 

 

https://advic.ie/about-us/who-we-are/
https://victim-support.eu/help-for-victims/victims-rights/
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Am 03. 03. findet ein ANUAS-Arbeitsgruppentreffen „Opferrechte – 
Opferschutz - Opferhilfen“ statt. Dazu fand im Dez. 2022 bereits ein Treffen mit Prozeßbegleitern 
statt. Nach dem Treffen wurden Fragen durch den ANUAS erstellt, welche zwischenzeitlich 
beantwortet wurden und jetzt in der ANUAS-Arbeitsgruppe, mit Vertretern aus allen Bundesländern 
diskutiert werden. 
 
Fragen an die Prozessbegleiter aus der Austauschrunde vom 11.12.2022: 
 

1. Sehen Sie als Prozessbegleiter den Bedarf der Gesetzesänderung? 
2. Wo sehen Sie diesbezüglich ihren Handlungsspielraum? 
3. Was können Sie tun bei eindeutigem Verstoß gegen das EU-Opferschutzgesetz, wenn Sie 

dieses vor, im oder nach dem Prozess bemerken?  
4. Bei Gericht geht es um den Täter, dessen Re-Sozialisierung 
5. Wie sieht es Ihrer Meinung nach mit der Re-Sozialisierung der Opfer aus, welche ebenfalls 

einen Anspruch haben?  
6. Wo sehen Sie diesbezüglich Handlungsbedarf und/ oder Handlungsspielraum? 
7. Prozessbegleiter sind nicht politisch tätig, warum? Dürfen sie nicht?  
8. Habe ich das richtig verstanden? Prozessbegleitung vorschlagen seitens Polizei oder anderen 

Ermittlungsbeamten ist Pflicht?  
9. Sollte es da Strafen für Beamte geben, wenn diese Pflicht nicht erfüllt wird? 
10. Was können Sie tun, dass es zur Pflicht wird, Opfer zu unterstützen, auf Hilfsmöglichkeiten 

aufmerksam zu machen und zwar mit einer Art Katalog mit allen Hilfsmöglichkeiten? 
11. Wieso dürfen einzelne staatliche Beamte oder Einrichtungen entscheiden, welche 

Organisationen angeboten, gelistet werden? Laut der EU-Richtlinie zum Mindeststandard für 
Gewaltopfer müssen den Betroffenen alle Hilfsmöglichkeiten angeboten werden, damit diese 
die Möglichkeit haben selbständig zu entscheiden welche Hilfen sie nutzen möchten. 
Dieses sollte meiner Meinung nach bundesweit standardisiert und regelmäßig ergänzt 
werden. Wie sehen Sie das? Wer könnte dabei unterstützen? 

12. Sollte nachhaltige Notfallseelsorge langfristig Pflicht sein? Muss ja nicht eng sein. Aber z.B. 
über 2 Jahre erkundigt sich ein Krisenmanager oder ähnliches ob es Probleme gibt, wie man 
helfen kann usw. 

13. Rahmenbedingungen sollten auch hier meiner Meinung nach dringend geändert werden 
Wie sehen Sie da ihre Rolle?  

14. Warum müssen Prozessbegleiter, welche die Opfer begleiten, neutral sein?  
15. Warum dürfen Sie nicht parteiisch sein für die, die Sie begleiten? 
16. O-Ton "Angehörige werden nicht gesehen"...sieht Fr. Gey auch so. Wo sehen sie konkret 

Handlungsbedarf und Spielraum?  
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17. Jeder Mensch muss gleichbehandelt werden. Der Pflichtanwalt für die Täter wird vom Staat 
beauftragt und erst später wird geschaut, wie der Täter den abzahlen kann. 
Opfer müssen den Anwalt vorab bezahlen, Prozesskostenbeihilfe beantragen usw. 
Warum wird nicht auch ein Opferanwalt beauftragt, so dass dem Opfer zügig ein 
kompetenter Anwalt zur Seite steht? Laut der EU Richtlinie zum Mindeststandard für 
Gewaltopfer steht jedem Opfer ein Opferanwalt zu.  

18. Warum müssen Opfer sich selbst darum kümmern und werden nicht darauf hingewiesen? 
19. Dringend notwendige Gesetzesänderung bzw.  eine strengere Forderung nach Umsetzung 

des bereits bestehenden Gesetzes!  
20. Wie können Sie einzeln, aber auch im Verband da helfen, unterstützen, sich einbringen? 
21. Was denken Sie, wen könnte man noch ins Boot holen, damit langfristig für die Opfer etwas 

erreicht wird und Verbesserungen eintreten. 
22. O-Ton: „Ich würde der Justiz nach oben sagen, dass da etwas geändert werden muss." 

Was heißt nach "oben"? Welche Möglichkeiten hat "oben"?  
23. „Wir sind dran, dass sich etwas weiterentwickelt?" Was genau ...mit wem? 
24. Es gibt ein Gesetz zur Prozessbegleitung, welches bundesweit gilt. 

Warum wird es Ihrer Meinung nach so unterschiedlich gehandhabt und umgesetzt? 
Denn wenn es wie bei verschiedenen Betroffenenfällen verschiedene Bundesländer betrifft, 
darf es nicht sein, dass da Gerangel, Unklarheiten und weiteres zu Lasten der Opfer gibt. 

 
 

 

Interview mit ANUAS und … 
 
LIEBENBURG.  Seit zwei Jahren ist Karsten M. aus Liebenburg verschwunden. Was so etws mit Angehörigen 

macht, weiß Marion Waade von ANUAS aus eigener Erfahrung. 
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Zivilgesellschaftliche Ergänzungsliste des Projektes "AGG-Reform" 
 
Zivilgesellschaftliche Ergänzungsliste des Projektes "AGG-Reform" des advd zur geplanten AGG 
Novellierung der Ampel erarbeitet 
 
https://www.antidiskriminierung.org/neuigkeiten-1/2022/9/26/projekt-agg-reform 
 
Verschiedene Verbände und Institutionen, die sich auf den (rechtlichen) Gleichbehandlungsschutz 
spezialisiert haben, fordern schon seit einigen Jahren eine Stärkung und Verbesserung des AGG ein. 
Einige NGOs haben bereits in der Vergangenheit Aspekte zur Verbesserung des AGG 
zusammengetragen – die zum Teil zwar kleinteilig und komplex – aber dringend notwendig sind, um 
eine Stärkung des AGG und den daraus resultierenden Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung zu 
verbessern. 
 
Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine Novellierung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) angekündigt. Das BMJ plant, ein erstes Eckpunktepapier zu einer 
AGG-Novellierung voraussichtlich Anfang nächsten Jahres zu veröffentlichen. Nun besteht ein 
Zeitfester, die Novellierung des AGG mitzugestalten und damit eine einmalige und langerwart ete 
Chance nach 16 Jahren Kritik am Gesetz.  
 
Der Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) hat im Austausch mit dem Büro zur Umsetzung 
von Gleichbehandlung (BUG) den Vorschlag entwickelt, eine umfassende und additive Liste für die 
Novellierung des AGG aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive zusammenzutragen, um dem FDP 
geführten Bundesjustizministerium zu verdeutlichen, dass es für einen effektiven Diskriminierungs - 
und Rechtsschutz von Betroffenen eine umfassende Novellierung des AGG braucht.  
Jetzt ist es endlich so weit! Im Rahmen des Projekts “AGG-Reform” des advd wurde durch ein 
mehrstufiges zivilgesellschaftliches Konsultationsverfahren eine  Ergänzungsliste zur geplanten AGG-
Novellierung der Bundesregierung erarbeitet.  
Insgesamt haben sich circa 40 Verbände beteiligt! Das ist mehr als erwartet und macht 
zuversichtlich, dass gemeinsam viel erreicht werden kann für die anstehende AGG Reform in 2023! 
 
W IE  GEHT  ES  JET ZT  WE IT ER ?  
Bis zum 15.12.22 gibt es die Möglichkeit, Einwände an uns per Mail (AGG@antidiskriminierung.org) 
unter genauer Angabe des Paragrafen und der entsprechenden römischen Nummer (Beispiel §1 II) 
mitzuteilen. Im Falle eines Dissens soll dies dann in einer Fußnote vermerkt werden. Weitere 
Ergänzungen sowie Änderungen an einzelnen Punkten können nicht mehr vorgenommen werden. 
Im Falle einer Zustimmung der überarbeiteten Ergänzungsliste bitten wir ebenfalls um Bestätigung 
bis zum 15.12.22. Hierfür genügt eine Mail an AGG@antidiskriminierung.org. 
 

 Leider wurde der Bundesverband ANUAS e.V. über diese wichtige Reform nicht in Kenntnis 
gesetzt. Die ANUAS-Arbeitsgruppe hat nachfolgend Stellung bezogen und darauf 
hingewiesen, dass im Anti-Diskriminierungsgesetz die Gewaltopfer, einschließlich Angehörige 
gewaltsamer Tötung nicht berücksichtigt sind. ANUAS hat empfohlen, diesen wichtigen 
Aspekt zu überdenken und im Rahmen der Reform diese Zielgruppe in das AGG mit 
aufzunehmen. 

 

 

 

https://www.antidiskriminierung.org/neuigkeiten-1/2022/9/26/projekt-agg-reform
https://www.antidiskriminierung.org/s/AGG_Novellierung_Erg_nzungen_alle_Erg_nzungen_final14667.docx
mailto:AGG@antidiskriminierung.org
mailto:AGG@antidiskriminierung.org
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Leitfaden für Angehörige im Umgang mit Pressevertretern. 
 
Die Recherchearbeiten und Interviews mit Betroffenen sind abgeschlossen. Zur Zeit werden die 
Arbeiten gesichtet, diskutiert und in Form gebracht.  
Ziel der Erstellung des Leitfadens ist Ende Mai 2023. 
 

 
 

ANUAS-Projekt „Täter-Opfer-Begegnung“ 
 
Ein Täter-Opfer-Ausgleich in Fällen gewaltsamer Tötung ist unmöglich. Aus dem Grund hat ANUAS 
2017 das Projekt Täter-Opfer-Begegnung entwickelt, welches bereits sehr aktiv für betroffene 
Angehörige genutzt wird: https://anuas.de/taeter-opfer-begegnung/ 
 
ANUAS, als Betroffenen-Organisation begleitet betroffene Angehörige gewaltsamer Tötung in die JVA 
zu Tätern. Dabei werden wir unterstützt von Mediatoren im Strafrecht sowie Opfereinrichtungen, 
z.B. Waage e.V. 
 
Oft hat man die Situation, dass der Ehemann die Frau tötet (Femizid), weil diese ihn verlassen will. 
Die Angehörigen befinden sich in zwei Rollen: Angehörige des Opfers und Angehörige des Täters. 
Bei dieser Form der Unterstützung handelt es sich um eine langwierige schwierige Aufgabe. ANUAS 
arbeitet mit individuellen gesundheitspräventiven Hilfen zur Entlastung * Stabilisierung * 
Vertrauensaufbau. Das Vertrauen ist sehr wichtig, um zum Erfolg für die Betroffenen zu kommen. 
 
Gewalttaten und gewaltsame Tötung sind ein gesamtgesellschaftliches Anliegen welches ständig 
Aufmerksamkeit benötigt und erweitert werden muß. Eine Betroffenenorganisation kann da sehr 
hilfreich sein. 
 

 

https://anuas.de/taeter-opfer-begegnung/
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GEMEINSAM GESUNDHEIT FÖRDERN 
 
Der Bundesverband ANUAS e.V. ist Fördermitglied in der Bundesvereinigung Prävention und 
Gesundheitsförderung e.V. und bemüht sich aktiv im Netzwerk mitzuwirken. 
 
Ein besonderes Anliegen ist es, die Handlungsfelder Prävention und Gesundheitsförderung weiter zu 
entwickeln. 
 
Aus dem Positionspapier der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. (BVPG) 
zur „Weiterentwicklung des Handlungsfeldes Prävention und Gesundheitsförderung“: 
 
„ … Die Bundesvereinigung umfasst aktuell 136 Mitgliedsorganisationen, die ein breites Spektrum der 
zivil- gesellschaftlichen Kräfte abbilden, und ist dem Ziel verpflichtet, Gesundheitsförderung und 
Prävention in allen Handlungsbereichen der Gesellschaft fach- und bereichsübergreifend zu fördern, 
für den Erhalt und die Verbesserung entsprechend tragfähiger Strukturen einzutreten und über das 
bereits Bestehende hinaus für innovative Themen, Sichtweisen und Problemlösungen offen zu sein 
und entsprechend aktiv zu werden. Deshalb erarbeitet die BVPG seit vielen Jahren strategische 
Empfehlungen, die sich an unterschiedlich verantwortliche Adressatinnen und Adressaten für den 
Zeitraum der jeweiligen Legislaturperiode richten. 
 
So hat sich die BVPG bereits im Jahr 2022 mit dem Eckpunktepapier zur „Weiterentwicklung des 
Präventionsgesetzes (PrävG)“ positioniert. Für die Weiterentwicklung des Handlungsfeldes Präven- 
tion und Gesundheitsförderung hat die BVPG in einem partizipativen Prozess mit ihren Mitglieds- 
organisationen das Thema ausführlich erörtert und nachfolgende Empfehlungen erarbeitet…“ 
 
„… Bei der Umsetzung nationaler Gesundheitsziele ist außerdem stärker als bisher zu beachten, dass 
den verhaltens- wie verhältnispräventiven Aspekten gleichermaßen Rechnung getragen wird. 
Maßnahmen zur Förderung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit und zur sozialen Inklusion in 
den Lebenswelten des Alltags haben dabei eine zentrale Bedeutung, um vor allem diejenigen 
Bevölkerungsgruppen zu fördern, deren Gesundheitspotentiale in besonderer Weise eingeschränkt 
sind. Unterstützend können dabei die Gesamtgesellschaft abbildende Präventions- und 
Gesundheits-Netzwerke wirken, die vor allem auch Betroffenen- und Selbsthilfe-Organisationen 
miteinschließen…“ 
 
Positionspapiere der BVPG können hier nachgelesen werden: 
 
https://bvpraevention.de/cms/search.asp?such=Positionspapier&inst=newbv&snr=-1 
 
 

 
 

https://bvpraevention.de/cms/search.asp?such=Positionspapier&inst=newbv&snr=-1
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Selbsthilfeprojekte beim ANUAS e.V. 
 

  
An den Gruppen können sich themenübergreifend alle Opfer, Opferangehörige, seelisch-psychisch 
kranke Menschen sowie Behinderte anmelden. 
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 Musik-Werkstatt 
 

Seit Januar 2023 führt ANUAS-Sachsen-Anhalt, im Rahmen der digitalen Selbsthilfe eine Online-
Musik-Werkstatt wöchentlich durch. Weitere Interessenten können sich gerne beim ANUAS melden: 
kontakt@anuas.de 
Dieses Projekt wird über die Aktion Mensch e.V. finanziert. 
Das Projekt wird sehr gut angenommen. Es ist geplant, diese Form der Selbsthilfe auch bundesweit 
umzusetzen. 
 
Ein Selbsthilfeprojekt in Bayern – Kitzingen wurde durch die Aktion Mensch e.V. finanziert. Grafische 
Gestaltung von Gesprächskarten, die ersten sind bereits fertig: 
 

  
 
   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

mailto:kontakt@anuas.de
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Weitere Informationen, auch zu weiterführenden Selbsthilfemöglichkeiten findet der Interessent 
hier: 

 
https://anuas-selbsthilfe.de/digitale-selbsthilfe/  
 
Austauschgruppen beim ANUAS werden vielfältig umgesetzt: 
Schreibwerkstatt * Lese-Café * Erinnerungsgespräche * Austausch zu Schicksalswegen * Zug des 
Lebens * kreatives Gestalten * kreative Grafikgruppe 
 
Was es beim ANUAS nicht gibt, sind die üblichen Selbsthilfegruppen im „Stuhlkreis“, wo über die 
jeweiligen Mordfälle des Einzelnen gesprochen wird. Dieses würde zu Re-Traumatisierungen bei 
Betroffenen führen. Alles was den Betroffenen schadet, darf so in der Form nicht angewandt 
werden. ANUAS achtet sehr auf den Schutz und die Sicherheit von betroffenen Angehörigen 
gewaltsamer Tötung. – Grenzen der Selbsthilfe bei Mordfällen!!! 
 
In die Planung und Gestaltung der Selbsthilfearbeit werden partizipativ alle Teilnehmer einbezogen, 
immer ausgerichtet auf positive Gespräche und Ressourcenfindung. 

 

 
 
Der Bundesverband ANUAS e.V. begeht am 26. 11. 2023 sein 15-jähriges Bestehen.  
 
Diesen Tag möchten wir gerne mit unseren Kooperationspartnern / Netzwerkpartnern gemeinsam 
begehen. Bitte merken Sie sich den Termin schon vor. ANUAS lädt noch separat ein. 
Als Folgetag beabsichtigt ANUAS mit Politikern des Bundestages und Abgeordnetenhauses ins 
Gespräch zu kommen. Anfragen sind bereits gestellt und einige Zusagen liegen schon vor. 
 
Im Anschluß an die Aktionstage wird die diesjährige bundesweite ANUAS-Themenwoche 
durchgeführt, mit dem Titel „Markt der gesundheitspräventiven Möglichkeiten“ 
 
Zielgruppe:  
Betroffene Angehörige gewaltsamer Tötung * überlebende Gewaltopfer * seelisch-psychisch kranke 
Menschen  
 
Die bundesweiten Teilnehmer werden eigene Workshops aktiv durchführen und den anderen 
Teilnehmern zeigen, welche Möglichkeiten sie für sich gefunden haben, damit es ihnen - nach einer 
Gewalttat - bessergeht.  
 
Verschiedene individuelle Workshops werden durchgeführt – die Projektplanungen beim ANUAS sind 
bereits voll im Gange: 
Gesundheitspräventive Körperarbeit * Buchlesungen * kreatives Gestalten * Atmung – Achtsamkeit – 
Entspannung * Aggressions- und Stressabbau * kreatives Schreiben u.v.m. 
 
 

https://anuas-selbsthilfe.de/digitale-selbsthilfe/
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Herzliche Grüße aus der Bundes-Geschäftsstelle, vom ANUAS-Team! 
 

 
 
 
                     Liebe Leser,  

Sie können jederzeit den ANUAS-Newsletter abbestellen. 
 
Abmeldung des Newsletters:  
 
https://anuas.de/newsletter-abonnement-kuendigen/ 

 
 
 

https://anuas.de/newsletter-abonnement-kuendigen/

